
Mit Artikel 15a B-VG wurde im Jahr 1975 
ein Instrument des kooperativen Föderalis-
mus in die österreichische Bundesverfassung 
eingeführt, von dem in jüngerer Vergangen-
heit immer öfter Gebrauch gemacht wird. Die 
Länder untereinander und der Bund mit 
einem Land, mit einigen oder auch allen Län-
dern haben aus unterschiedlichsten Motiven 
zahlreiche Vereinbarungen nach Artikel 15a 
B-VG abgeschlossen. Die rechtlichen Vor
gaben erschöpfen sich im Artikel 15a B-VG 
selbst und so hat sich dieses Instrument vor 
allem durch die tatsächliche Praxis weiter-
entwickelt. Der dem Grunde nach 
partnerschaftliche Charakter einer Verein
barung geriet dabei teilweise in den Hinter-
grund. Die Länder haben sich daher zu
sammengeschlossen und gemeinsam mit dem 
Bund in einer Arbeitsgruppe unter der 
Koordination der Verbindungsstelle der 
Bundesländer auf Basis der gelebten Praxis 
und der vorhandenen Literatur und Judika-
tur den vorliegenden Leitfaden erarbeitet, 
der allen, die in irgendeiner Form mit 
Vereinbarungen gemäß Artikel 15a B-VG zu 
tun haben, eine Hilfestellung  bieten sollte.
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